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A. Sprechpunkte 

 
I. Wildtierhandel 

 
1. Exotenhandel  
 

 Eine bessere Regulierung des Handels mit exotischen Heimtieren ist über-

fällig. Studien haben gezeigt, dass gefährdete und seltene Arten in Deutsch-

land auf Tierbörsen und im Internet gehandelt werden und dass das Arten-

schutzrecht und sein Vollzug keinen ausreichenden Schutz bieten. Dies gilt 

insbesondere für Reptilien und Amphibien. Wir sind in diesem Bereich als Ziel-

land in besonderer Verantwortung. 

 Daher engagieren wir uns auf allen Ebenen, um die Nachfrage im Heimtier-

handel zu reduzieren und einen effektiven Artenschutz zu gewährleisten als 

auch den Wildtierhandel besser zu regulieren und zu kontrollieren.  

 Ich konzentriere mich heute vor allem auf die Aktivitäten des Bundesumwelt-

ministeriums mit Bezug zum Handel mit geschützten Arten und freue mich auf 

Ihre Anregungen. 

 Ein Maßstab für unser Handeln sind natürlich die Vorgaben aus dem Koaliti-

onsvertrag:  

 Zur Umsetzung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Importverbots von 

Wildfängen für den Heimtiermarkt (KoaV Zeile 1184-1185) prüfen wir, 

welche Regelungsmöglichkeiten es gibt. Das Europarecht und das deutsche 

Verfassungsrecht stellen an ein pauschales Verbot hohe Anforderungen. Als 

ersten Schritt der Umsetzung möchten wir daher auf EU-Ebene alle Importe 

von Wildfängen erfassen, zumindest nach Artengruppen.  

- Darüber hinaus ist überaus wichtig, durch den Heimtierhandel gefährdete Ar-
ten zeitnah in den Anhängen des Washingtoner Artenschutzüberein-
kommens CITES zu listen. Dafür setzen wir uns erneut, wie bereits auf den 
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letzten Vertragsstaatenkonferenzen, mit eigenen Listungsanträgen betroffener 
Arten auf der CITES COP im Herbst 2022 ein.  

- Wir wollen eine bessere Regulierung und Kontrolle des Handels mit ge-
fährdeten und seltenen Arten auf Tierbörsen und im Internet. Tierbörsen 
müssen in ihrer Größe wieder auf regionale Veranstaltungen privater Züchter 
beschränkt werden. Dazu wollen wir die Leitlinien für Tierbörsen aktualisieren 
(KoaV Zeile 1409). 

 

2. Online-Handel 

 Was speziell den Online-Handel betrifft, haben wir uns intensiv an den kürzlich 

beendeten Verhandlungen des Digital Services Act (DSA) beteiligt und für 

den Artenschutz wichtige Akzente setzen können.  

 Der DSA setzt Plattformbetreibern nunmehr einheitliche und klare Regeln für 

den Umgang mit illegalen Inhalten, also auch für den Umgang mit illegalen 

Angeboten geschützter Arten. Künftig müssen Anordnungen von Justiz- und 

Verwaltungsbehörden der Mitgliedsstaaten gegen illegale Inhalte (Artikel 8) 

und Auskunftsersuchen (Artikel 9) von allen Online-Diensten unverzüglich um-

gesetzt werden.  

 Wichtig ist auch die Regelung, dass von den Plattformbetreibern gelöschte 

Angebote unverzüglich in einer von der Kommission verwalteten, von Maschi-

nen lesbaren strukturierten Datenbank gebündelt werden, auf die die mitglied-

staatlichen Behörden Zugriff haben (Artikel 23 Abs. 2a). Wir erwarten dadurch 

eine Entlastung der Vollzugsbehörden.  

 Die im Koalitionsvertrag geforderte verpflichtende Identitätsprüfung im Onli-

nehandel mit Heimtieren ist nun im DSA für Händler verankert (Artikel 24 a). 

Wir hatten uns intensiv aber leider erfolglos für eine Verpflichtung eingesetzt, 

die auch Private erfasst, um zu verhindern, dass sich illegale Händler als Pri-

vate tarnen. Wir bleiben an dem Thema dran und prüfen derzeit, welche Re-

gelungsmöglichkeiten neben dem DSA verbleiben.  

 Erfreulich ist auch, dass besonders große Plattformen künftig regelmäßig eine 

Prüfung ihrer systemischen Risiken vornehmen müssen (Artikel 26). Dem 

Engagement Deutschlands ist es zu verdanken, dass der illegale Handel mit 

lebenden Tieren ausdrücklich Teil des Risikoassessments ist.  

 Parallel zur besseren Regulierung bauen wir derzeit eine Taskforce gegen il-

legalen Artenhandel im Internet beim Bundesamt für Naturschutz auf, um 

den Artenschutzvollzug im Internet nachhaltig und langfristig zu stärken. Die 

Taskforce soll die zuständigen Vollzugsbehörden unterstützen. 

 
NUR REAKTIV: 
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Warum werden die Leitlinien für Tierbörsen nicht in eine rechtsverbindliche 

Rechtsverordnung überführt? 

 Das Bundesumweltministerium setzt sich für eine rechtsverbindliche Regulie-

rung von Tierbörsen ein. Die Formulierung im Koalitionsvertrag ist das Ergeb-

nis eines Kompromisses.  

Wird die EU / die Bundesregierung eine Positivliste einführen? 

 BMUV hat das am 24. Mai 2022 im Agrarrat von einigen MS vorgestellte Posi-

tionspapier für eine EU-Positivliste für die Haltung von Wildtieren als Heimtiere 

auf Ressortebene unterstützt. In dem Positionspapier wird die Kommission ge-

beten, den möglichen Nutzen einer EU-Positivliste für die Haltung von Heim-

tieren zu prüfen.  

 Reaktiv [falls weitere Nachfragen kommen nach einer nationalen Positivliste]: 

Eine Positivliste wäre in Deutschland auf Grund der Warenverkehrsfreiheit 

nur als EU-weite Regelung praktisch durchsetzbar.  

Warum gibt es noch keinen europaweiten Lacey Act? 

 Auf europäischer Ebene hat das BMUV kürzlich seine langjährige Forderung 

nach einem Lacey Act nach amerikanischem Vorbild erneuert. Ein solcher 

Rechtsakt würde den Import, Verkauf und Besitz von Arten, die in ihren Her-

kunftsländern geschützt sind, im Binnenmarkt verbieten, auch wenn die Arten 

keinen internationalen Schutzstatus haben. Dies ist besonders wichtig, um ge-

fährdete und seltene Arten zu schützen, solange und selbst wenn diese noch 

nicht unter dem Washingtoner Artenschutzabkommen gelistet sind. 

 Leider scheitert ein solches Instrument bislang am Widerstand anderer 

Mitgliedstaaten auf EU-Ebene. Wir erneuern unsere Forderung jedoch regel-

mäßig und setzen uns bilateral gegenüber der EU KOM mit Nachdruck dafür 

ein. Wir wollen hierzu auch zeitnah in bilateralen Gesprächen auf andere zö-

gerliche Mitgliedstaaten zugehen. 

Befürwortet Deutschland ein UNTOC (United Nations Convention against 

Transnational Organised Crime) Protokoll gegen Wildartenkriminalität? 

 Ja. BMUV hat sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv in die Diskussion 

um den Nutzen eines spezifischen UNTOC Protokolls gegen Wildartenkrimi-

nalität eingesetzt und aktiv an politischen Willenserklärungen zur Stärkung 

bzw. Verabschiedung strafrechtlicher Instrumente mitgewirkt, u.a. in der unter 

deutschem Ko-Vorsitz verhandelten VN Resolution 69/314 Tackling illicit traffi-

cking in wildlife. 

 Im Rahmen der Verhandlungen bei der Commission on Crime Prevention and 

Criminal Justice (CCPCJ) im Mai 2022 hat Deutschland den von Angola, 

Ghana und anderen Staaten eingebrachten Resolutionsentwurf zur Stärkung 

des internationalen Rechtsrahmens für internationale Zusammenarbeit zur 

Prävention und Bekämpfung des illegalen Wildtierhandels grds. unterstützt. 
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Die schwierigen Verhandlungen haben gezeigt, dass noch weitere Überzeu-

gungsarbeit zu leisten ist.  

 Warum brauchen wir ein UNTOC Protokoll gegen Wildtierkriminalität: Die ille-

gale Entnahme und der illegale Handel mit Wildtieren aber auch mit Holzarten 

nehmen zu. UNODC schätzt den Wildtierhandel als das viertgrößte Betäti-

gungsfeld organisierter Kriminalität nach dem Menschen-, Drogen- und dem 

Waffenhandel. In einem UNTOC Protokoll könnte man eine gemeinsame Defi-

nition von Wildartenkriminalität herstellen und damit Einigkeit über das straf-

würdige Verhalten schaffen, das dann die Vertragsstaaten jeweils in ihrem na-

tionalen Recht unter Strafe stellen müssten. Zudem würden wir mit einem Pro-

tokoll ein wichtiges politisches Zeichen setzen.  

 
3. Trophäenjagd 

 Es ist uns wichtig, beim Thema Jagdtrophäeneinfuhren genau hinzusehen. 

 Auf Basis artenschutzfachlicher Maßgaben wollen wir die Importe von 

Jagdtrophäen geschützter Arten möglichst insgesamt reduzieren und im 

Einzelfall ganz verbieten, insb. wenn Zweifel an der Nachhaltigkeit der Jagd 

bestehen. 

 Auf EU-Ebene existieren mangels Nachhaltigkeit von Naturentnahmen derzeit 

eine Reihe von Einfuhrverboten für Jagdtrophäen, z.B.: 

o Löwen aus Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Kamerun und Mosambik 

(Ausnahme: Niassa-Population) 

o Afrikanische Elefanten aus Kamerun, Mosambik und Tansania 

(Ausnahme: bestimmte Ökosysteme) 

o Wölfen aus Belarus, Mazedonien, der Mongolei, Serbien, Tadschikistan 

und der Türkei 

o Eisbären aus der kanadischen Teilpopulation Kane 

 Zusätzlich zu diesen Importverboten für Jagdtrophäen existiert dank 

Deutschlands Initiative eine Einfuhrgenehmigungspflicht für Trophäen 12 

verschiedener Tierarten: Löwe, Eisbär, Flusspferd, Südliches 

Breitmaulnashorn, Afrikanischer Elefant und sieben Argali-Wildschafarten. 

 Dabei handelt es sich um strenge Einfuhrkontrollen für Jagdtrophäen dieser 

Arten, die es vorher nicht gab und die über internationales Recht 

hinausgehen. 

 Trophäen dieser Arten dürfen u.a. nur dann eingeführt werden, wenn nach 

wissenschaftlicher Prüfung durch die Jagd der Erhaltungsstatus der Art oder 

das Verbreitungsgebiet der Population der betreffenden Art nicht 

beeinträchtigt wird. Hierdurch haben wir eine bessere Kontrolle erreicht und 

können bei Bedarf auch Importverbote verhängen. 



 

5 

 

 Es ist uns ein besonderes Anliegen, weiter aktiv an Lösungen und 

Maßnahmen zu arbeiten, um Trophäenjagd noch strenger zu regulieren und 

einzuschränken. 

NUR REAKTIV (auf Nachfrage, welche Maßnahmen BMUV konkret plane): 

 Gegenwärtig prüft das BMUV weitere Aktivitäten und Maßnahmen zur 

Reduzierung von Importen geschützter Arten. 

 Eine weitere Regulierung wäre ggf. auf EU-Ebene sinnvoll, um gemeinsame 

Standards für die gesamte EU zu setzen. 

 

II. Artenschutzkonferenzen 

1. CITES 

 Im November findet die wichtige Artenschutzkonferenz CITES CoP 19 in 

Panama statt.  

 Wie auch in den vergangenen Jahren wollen wir als Bundesregierung wieder 

wichtige Akzente setzen und den Schutz gefährdeter Arten effektiv 

verbessern: Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren!  

 Wir als Bundesregierung haben uns einige wichtige Ziele gesetzt, die wir im 

Rahmen der bereits laufenden Vorbereitungen zur CoP19 innerhalb der EU 

gut platziert haben.  

 Der Kampf gegen die Wilderei von Elefanten und Nashörnern bleibt eines 

unserer wichtigsten Ziele. Als EU haben wir kürzlich ein umfassendes 

Verbot zum Handel mit Elfenbein im Binnenmarkt erlassen. Damit entziehen 

wir dem illegalen Elfenbeinhandel in die und innerhalb der EU endgültig die 

Grundlage. Nun geht es darum, auch international den Schutz von 

Elefanten und Nashörnern weiter zu stärken. Wir werden alles 

daransetzen, das internationale Handelsverbot von Nashorn und 

Elfenbeinhandel zu verteidigen und lokal Anreize zu setzen, diese wichtigen 

Arten besser zu schützen!  

 Zweitens ist die Bundesregierung wie in der Vergangenheit sehr aktiv bei 

der Vorbereitung von neuen Listungsvorschlägen gefährdeter Tier- und 

Pflanzenarten.  

 Wir sehen Deutschland als wichtigen Ziel- und Transitmarkt für exotische 

Heimtiere in besonderer Verantwortung bei der Bewahrung der vom 

Heimtierhandel betroffenen Arten. Daher haben wir, wie in den 

vergangenen Jahren, wieder Listungsvorschläge für Reptilien- und 

Amphibienarten vorbereitet (zu Laotriton laoensis – Laos Warzenmolch und 

Physignatus cocincinus – grüne Wasseragame). 
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 Zudem setzen wir einen Schwerpunkt im Bereich kommerziell genutzter 

Holzarten, insbesondere tropischer Hölzer. Wir treiben intensiv von uns und in 

der EU vorbereitete Listungsanträge als EU voran (zu Khaya, Dipteryx, 

Handroanthus, Tabebuia, Roseodendron).  

 Schließlich wollen wir weiterhin wie in den vergangenen Jahren auch bei 

dieser CITES COP den Schutz und Erhalt von marinen Arten 

vorantreiben, die von der kommerziellen Fischerei betroffen sind. 

Besonders Hai- und Rochenarten sind übermäßig durch Fischereiaktivitäten 

bedroht. Wir beobachten die Lage mit großer Sorge und setzen uns politisch 

seit geraumer Zeit dafür ein, dass die Fischereiwirtschaft endlich effektive 

Maßnahmen zum Schutz von Hai- und Rochenarten trifft und diese auch 

konsequent umsetzt. 

 Um den Schutz dieser für das marine Ökosystem so wichtigen Arten zu 

verbessern, hat Deutschland sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die EU 

einen Listungsvorschlag zu den bisher noch nicht gelisteten 

Hammerhaiarten (Sphyrnidae) bei der CoP 19 einreicht. Außerdem setzen 

wir uns sehr dafür ein, dass die EU Ko-Sponsor des von Panama 

eingereichten Listungsvorschlags zu Requiemhaien (Carcharhinidae) wird. 

Hier müssen wir noch einigen politischen Widerstand innerhalb der EU 

überwinden, sind aber vorsichtig optimistisch, dass wir das schaffen. 

 NUR REAKTIV: 

Wie zu vergangenen CITES CoPs auch planen wir eine Beteiligung der 

Verbände im Vorfeld, insb. durch ein Verbändegespräch speziell für die CITES 

CoP. Zudem sind wir mit einzelnen Verbänden in regelmäßigem Austausch 

und freuen uns über die gute konstruktive Zusammenarbeit für ambitionierten 

internationalen Artenschutz. 

 

2. CBD 

 Im Oktober 2021 wurde die Weltnaturkonferenz im chinesischen Kunming 

offiziell eröffnet. Passiert ist seitdem v.a. eins: wieder ist viel Zeit verstrichen, 

in der weitere Arten ausgestorben und Ökosysteme zerstört worden sind. Das 

muss sich endlich ändern! 

 Wir müssen den globalen Biodiversitätsverlust stoppen und die Weltge-

meinschaft auf einen neuen Kurs bringen: dafür brauchen wir einen ambitio-

nierten neuen globalen Rahmen für die biologische Vielfalt – mit klaren 

Zielen und einem starken Umsetzungsregime.  

 Die Ziele müssen sich an den globalen Herausforderungen messen, die uns 

der globale IPBES Bericht vor drei Jahren aufgezeigt hat.  

 Neben den Zielen wird es andererseits entscheidend darauf ankommen, dass 

wir die Umsetzung im neuen globalen Rahmen gut verankern. Das ist die 
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Lehre der 20 gescheiterten Aichi-Biodiversitätsziele. Ohne starke Umset-

zungsmechanismen werden die neuen Ziele wieder nur Absichtserklärungen 

bleiben. 

 Wir brauchen deshalb eine transparentere und vergleichbarere Berichterstat-

tung weltweit. Nur so können wir frühzeitig erkennen, ob wir auf dem richtigen 

Weg sind und nachsteuern, wenn sich Fehlentwicklungen abzeichnen. Ziel ist 

es, eine Spirale nach oben auszulösen. Deswegen unterstützen wir die Ein-

führung eines Ambitionssteigerungsmechanismus‘, wenn die globalen Be-

standsaufnahmen zeigen, dass unsere nationalen Ambitionen und Umset-

zungsbemühungen einfach nicht reichen. Dafür setzen wir uns in den kom-

menden Verhandlungen zur Weltnaturkonferenz ein. 

 Das zentrale Instrument, um die neuen globalen Ziele – ebenso wie die der 

EU-Biodiversitätsstrategie – bei uns im Land umzusetzen, wird die Neuauflage 

unserer Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) von 2007 sein. 

Nach Vorlage des neuen globalen Biodiversitätsrahmens werden wir den ers-

ten Entwurf unseres Hauses für die neue NBS öffentlich zur Diskussion stel-

len.  

NUR REAKTIV: 

 Für uns ist entscheidend, dass wir mit Blick auf die Ressourcenmobilisie-

rung bei der Weltnaturkonferenz einen umfassenden Ansatz beschließen und 

diesen dann auch umsetzen. Dazu gehören neben dem Abbau von schädli-

chen Subventionen auch die Erhöhung der Finanzmittel aus allen Quellen und 

eben nicht nur der ODA-Mittel. Auch dies ist ein wichtiger Schwerpunkt in un-

serer G7-Präsidentschaft. 

 (Bei Rückfrage zu den Artenschutzzielen im globalen Rahmen für biologische 

Vielfalt): Wir setzen uns für ambitionierte Artenschutzziele ein, die mindestens 

das Niveau der Aichi-Ziele halten und dieses idealerweise übersteigen.  

 

3. Meeresschutzkonferenzen 

 Als eines der Kernthemen der neuen Bundesregierung wollen wir den Meeres-

schutz weiter stärken. Wir haben dafür im Koalitionsvertrag eine Meeresoffen-

sive angekündigt, die sowohl national als auch international wirken soll und den 

Meeresschutz auf breitere Füße stellt. 

 Wir wollen den Meeresschutz in Deutschland übergreifender denken. Dazu 

müssen wir Schutz sowie natur- und umweltverträgliche Nutzung miteinander 

in Einklang bringen. Hierzu gehören eine verbindliche Meeresstrategie und 

eine ambitionierte globale Ozeanpolitik. 

 Um die dafür erforderlichen internationalen Prozesse voranzubringen, ist der 

Meeresschutz auch eine der Umwelt-Prioritäten der deutschen G7-

Präsidentschaft.  
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 Mit dem G7-Ocean Deal mit einem ganzheitlichen Ansatz setzen wir einen 

Meilenstein für die Ozeane bei G7 und eine starkes Signal Richtung der UN 

Meeresskonferenz Ende Juni in Lissabon. Der Ocean Deal ist ebenfalls einer 

der ersten Bausteine für die Meeresoffensive. 

 Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir u. a. 

o weiter an einem zügigen Abschluss der UN-Verhandlungen für ein Überein-

kommen zum Schutz der Biodiversität der Hohen See arbeiten. 

o uns weiter mit Nachdruck für neue Meeresschutzgebiete im Südpolarmeer 

einsetzen.  

o uns zu einem ehrgeizigen Ziel zu verpflichten, die Zahl der geschützten Mee-

resgebiete bis 2030 um mindestens 30 Prozent inkl. streng geschützten Gebie-

ten zu erhöhen. 

 

B. Sachstand / Hintergrund 

I. Wildtierhandel 
 

1. Exotenhandel / Online-Handel 
 

BMUV priorisiert in diesem Bereich aktuell Vorhaben zur Eindämmung des illegalen 

Artenhandels im Internet. Dazu setzt sich BMUV intensiv für strengere Sorgfalts-

pflichten von Online-Marktplätzen und eine Stärkung der Vollzugsmöglichkeiten von 

mitgliedstaatlichen Behörden im EU Digital Services Act ein, z.B. die verpflichtende 

Identitätsprüfung gewerblicher Anbieter*innen und eine Pflicht zur Meldung illegaler 

Angebote an MS-Behörden. Die Trilogverhandlungen zum DSA wurden am 

23.4.2022 beendet. Mitte Mai 2022 wurde bekannt, dass es in einigen Bereichen des 

Verbraucherschutzes noch Nachverhandlungen gibt, so dass eine abschließende 

Bewertung noch aussteht. Trotz einiger positiver Punkte ist BMUV insgesamt kritisch 

in Bezug auf den derzeit vorliegenden Text, weil die politische Einigung in weiten Tei-

len aus Sicht des Verbraucher- und Umweltschutzes wenig ambitioniert ist. Zudem 

sind wegen der harmonisierenden Wirkung des DSA keine weitergehenden Vorga-

ben der MS mehr zulässig. U.a. ließ sich die von DEU und EP geforderte Pflicht von 

Online-Marktplatzbetreibern, illegal Angebote zu löschen und den MS Behörden zu 

melden, nicht durchsetzen. Ebenso ließ sich die Identifizierungspflicht nur für ge-

werbliche Händler erreichen. DEU hatte eine sektorale Indentifizierungspflicht für alle 

Anbieter lebender Tiere gefordert. BMUV prüft die EU- und verfassungsrechtliche 

Rechtmäßigkeit eines pauschalen Verbots anonymer Tierinserate und des Online-

Verkaufs von Wildfängen (KoaV-Forderung). Die Harmonisierungswirkung des DSA 

sowie Warenverkehrsfreiheit setzen besonders hohe Anforderungen; zugleich stellen 

sich Fragen der praktischen Vollziehbarkeit einer nationalen Maßnahme im Binnen-

markt. Als flankierende Maßnahme unterstützt BMUV den Aufbau einer Taskforce 

„Kontrolle Online-Handel“ beim BfN zur Unterstützung der Artenschutzbehörden in 

diesem Bereich.  
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Die von BMUV seit langem geforderte rechtsverbindliche und strengere Regulierung 

von Tierbörsen scheiterte an der ablehnenden Haltung des Ff. BMEL (auf Fach-

ebene; eine Eskalation auf Leitungsebene ist seit dem Regierungswechsel noch 

nicht erfolgt).  

Bisher haben BMUV und BfN die Einführung einer sog. Positivliste auf nationaler 

Ebene aus fachlichen, politischen und praktischen Gründen abgelehnt. Wir unterstüt-

zen den Vorstoß von Zypern, Litauen, Luxemburg und Malta im Agrarrat am 24. Mai 

2022 aktiv, um die EU KOM aufzufordern, den möglichen Nutzen einer EU-Positiv-

liste für die Haltung von Heimtieren zu prüfen.  

Zur besseren Einordnung werden nachfolgend die artenschutzfachlichen Zweifel 

insb. des BfN an einer Positivliste benannt. Sie beruhen auf einem erwarteten erhöh-

ten Druck auf die gelisteten Arten, nicht absehbare Auswirkungen auf die Artenzu-

sammensetzung in den Ursprungsländern, negative Folgen für Schutzmaßnahmen 

wie Erhaltungs-/Zuchtprogramme in Ursprungsländern, den wichtigen Beitrag legaler 

nachhaltiger Artennutzung in vielen Ursprungsländern (Anreize der lokalen Bevölke-

rung für Arten- und Lebensraumschutz durch den ökonomischen Wert einer Art), und 

einen Anstieg des illegalen Handels mit Wildfängen nicht-gelisteter Arten. Zudem 

könne eine „Unbedenklichkeitsprüfung“ in Bezug auf die gelisteten Arten nicht pau-

schal und dauerhaft für einzelne Arten festgestellt werden.  

Das im KoaV geforderte Importverbot von Wildfängen für den Heimtierhandel un-

terliegt hohen rechtlichen Begründungsanforderungen bzgl. der Warenverkehrsfrei-

heit sowie der Berufs- und Handlungsfreiheit. Es ist derzeit unklar, ob der Heimtier-

handel der maßgebliche Risikofaktor ist, der eine Beschränkung der genannten 

Rechte aus Gründen des Artenschutzes, der Gesundheitsvorsorge oder des Tier-

schutzes rechtfertigen kann. Daher sollten zunächst in einem ersten Schritt alle Im-

porte von Wildfängen auf EU-Ebene erfasst werden. Hieraus würde ersichtlich, wel-

che Arten aus welchen Gründen in den Binnenmarkt eingeführt werden. BMUV setzt 

sich daher für eine Erfassung auf EU-Ebene ein. Diese ist technisch komplex, da di-

verse Regelungen und technische Erfassungssystem (u.a. beim Zoll) angepasst wer-

den müssen. 

Ebenfalls seit langem fordert BMUV auf EU-Ebene die Einführung einer der US-Re-

gelung „Lacey Act“ vergleichbaren Norm (u.a. im Umweltrat und zuletzt in 2022 im 

Rahmen der Überarbeitung des EU-Aktionsplans zur Bekämpfung des illegalen Ar-

tenhandels), jedoch bislang erfolglos. Andere EU-MS (AUT, BEL, FIN) und KOM leh-

nen dies entschieden ab. Vielen MS stellen grundsätzliche rechtliche und vollzugs-

technische Fragen.  

 

2. Trophäenjagd 

In der Vergangenheit vertrat das BMUV die Position, dass bei der Einfuhr von 

Jagdtrophäen strenge Kontrollen sowie EU-weite Importverbote bei Zweifeln an der 

Nachhaltigkeit der Jagd das Mittel der Wahl ist. Nicht unterstützt wurde die Forde-

rung nach einem pauschalen Importverbot unabhängig von einer solchen Prüfung. 

Vor diesem Hintergrund beantwortete BMUV im November 2021 unter der vorherigen 
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Hausleitung eine Anfrage zum Thema Trophäenjagd für eine ARD-Serie zum Arten-

schutz. Im Januar 2022 wandte sich die Fragestellerin erneut an das BMUV und bat 

um Rückmeldung, ob es durch den Regierungswechsel eine Positionsänderung gab. 

In einer Rücksprache am 05.04.22 bat die BMin um Ideen unterhalb eines pauscha-

len Einfuhrverbotes, um die Jagdtrophäeneinfuhr strenger zu regulieren. Das Ziel soll 

eine Reduzierung der Einfuhren sein. In einem zweiten BMin-Termin am 05.05.22 

sollten die Überlegungen hierzu vorgestellt und die künftige BMUV-Position zum 

Thema Jagdtrophäeneinfuhr abgestimmt werden. Jedoch wurde der Termin vom 

BMin-Büro verschoben und noch nicht wieder terminiert. Die obenstehenden Sprech-

punkte sind jedoch vom BMin-Büro gebilligt und wurden bereits für Presseanfragen 

genutzt. Weitere Aussagen zu Jagdtrophäen sollten derzeit nicht erfolgen.  

 

II. Artenschutzkonferenzen 

1. CITES 

Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten 

freilebender Tiere und Pflanzen (im Folgenden „Washingtoner 

Artenschutzübereinkommen“ oder „CITES“) zielt darauf ab, Wildtiere und 

Wildpflanzen vor einer übermäßigen Ausbeutung durch den internationalen Handel 

zu schützen. Die EU und alle ihre Mitgliedstaaten sind CITES-Vertragsparteien. Das 

Abkommen hat insgesamt 184 Vertragsparteien. 

Vom 14. bis zum 25. November 2022 wird die 19. Vertragsstaatenkonferenz in 

Panama stattfinden (im Folgenden „CITES CoP 19“). Kernstück der CITES CoP 19 

ist die Beratung über Vorschläge zur Änderung der CITES-Anhänge. Bei den 

Anhängen handelt es sich um Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Der Zweck 

der Aufnahme bestimmter Arten(-Gruppen) in die CITES-Anhänge besteht darin, den 

kommerziellen Handel mit diesen Arten zu überwachen und zu regulieren mit dem 

Ziel einer nachhaltigen Nutzung (Anhang II) oder, bei besonders starker Gefährdung, 

generell zu verbieten (Anhang I). Die Anhänge sind rechtsverbindlich.  

Die Bundesregierung ist bei CITES ein treibender Akteur für ambitionierte 

Regelungen. Allein auf der letzten Vertragsstaatenkonferenz sind dank der Initiative 

und des Engagements der Bundesregierung 55 im Heimtierhandel nachgefragte 

Reptilien- und Amphibienarten gelistet worden. Für CITES COP 19 haben 

Sachverständige aus den Mitgliedstaaten und der Kommission insgesamt 12 

Listungsvorschläge zur Aufnahme in Anhang I oder II von CITES für die CoP 19 

erarbeitet, darunter Vorschläge zur Listung der restlichen Hammerhaiarten 

(Sphyrnidae), von Tropenhölzern (u.a. Afzelia, Pterocarpus, Dipteryx, Handroanthus, 

Tabebuia, Roseodendron, Khaya) sowie von Reptilien und Amphibien, die im 

Heimtierhandel nachgefragt sind (Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis). Bei 

allen Vorschlägen beruht die Bewertung auf wissenschaftlichen Quellen und Daten 

über den internationalen Handel.  

Darüber hinaus diskutiert die EU, welche Listungsvorschläge von Drittstaaten als Ko-

Sponsor unterstützt werden sollen. Umstritten ist ein Listungsantrag Panamas zur 

Listung der Gattung der Requiemhaie in Anhang II von CITES. BMUV und eine 

überwiegende Anzahl der EU Mitgliedstaaten unterstützt ein Ko-Sponsoring des 
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Antrags, nachdem der Antrag auf Bitten der wissenschaftlichen Prüfgruppe der EU 

verbessert worden ist. Spanien, unterstützt von der KOM (DG Mare), leistet 

erheblichen Widerstands gegen den Antrag, weil der Blauhai, der 75% des 

kommerziellen Haifangs Spaniens ausmacht, von der Listung erfasst wäre. 

 

2. CBD 

In der zweiten Jahreshälfte 2022 (Termin Ende August/ Anfang September noch 

nicht offiziell von Gastgeber CHN verkündet und aufgrund der Pandemielage in CHN 

derzeit sehr unsicher) soll auf dem zweiten Teil der 15. Vertragsstaatenkonferenz 

des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD COP 15) ein neuer glo-

baler Rahmen für die biologische Vielfalt nach 2020 (Global Biodiversity Frame-

work, GBF) verabschiedet werden. Der Rahmen soll alle Treiber des Biodiversitäts-

verlustes adressieren und den transformativen Wandel unterstützen, den es zur Be-

wältigung der Zwillingskrise von Klimawandel und Biodiversitätsverlust bedarf. 

Für BMUV ist wichtig, dass der Rahmen zwei Säulen hat: klare und ambitionierte 

Ziele einerseits und ein starkes transparentes Umsetzungsregime andererseits. 

Bei den jüngsten Zwischenverhandlungen in Genf (SBSTTA 24, SBI 3, OEWG 3, 13.-

29.03.2022) wurde überwiegend der Zielekatalog des GBF verhandelt. Nun gilt es in 

der beschlossenen vierten Sitzung der OEWG (21.-26.06.2022 in Nairobi) die Ver-

handlungen fortzuführen und mit den Themen Indikatoren, Umsetzung und Umset-

zungsmittel zusammenzubringen. 

BMUV hat sich in Genf mit Vertreter*innen der deutschen Umwelt- und Naturschutz-

verbände getroffen. Im Gesprächen haben die Verbände ihre Sorgen über den gerin-

gen Fortschritt der Verhandlungen geäußert. Zudem wurde Besorgnis über die COP 

15 in China und die damit einhergehenden Einschränkungen für die Zivilgesellschaft 

sowie Herausforderungen und Unsicherheiten praktischer Art ausgedrückt.  

Auch in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 25.03.2022 haben die deutschen 

Verbände (u.a. NABU, Greenpeace, BUND, WWF) das Voranschreiten der Genf-Sit-

zungen kritisiert und klare Forderungen an die Bundesregierung gestellt (u.a. Aufsto-

ckung der internationalen Biodiversitätsfinanzierung auf mindestens 2 Milliarden Euro 

jährlich). 

 

3. Meeresschutzkonferenzen 

Zentrale meerespolitische Prozesse befinden sich in entscheidenden Verhand-

lungsphasen. Im “Superjahr der Meere” steht nach der One Oceans Konferenz in 

Brest/FRA und der Our Oceans Konferenz in Palau nun Ende Juni die UN Oze-

ankonferenz zu SDG 14 in Lissabon bevor. In zahlreichen Verhandlungssträngen 

wird deutlich, dass geopolitische Interessen, insbesondere von RUS und CHN, den 

Schutz der Meere blockieren. 
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Seit 2018 werden Regierungsverhandlungen für ein rechtsverbindliches Instrument 

unter dem VN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) zum Schutz und zur nachhalti-

gen Nutzung der marinen Biodiversität in Gebieten jenseits der Grenzen nationaler 

Hoheitsgewalt (BBNJ) geführt. Das Instrument würde ermöglichen, universell akzep-

tierte Meeresschutzgebiete auf der Hohen See auszuweisen und jenseits nationaler 

Hoheitsgebiete allgemein verbindliche Mindeststandards für Umweltverträglichkeits-

prüfungen zu setzen. Die 4. BBNJ-Regierungskonferenz fand im März statt, zentrale 

Punkte wie MPAs und UVPs konnten noch nicht geeint werden. Für den Abschluss 

der Verhandlungen ist (mindestens) eine weitere Sitzung im August notwendig. 

DEU arbeitet außerdem seit Jahren an der Unterschutzstellung des Südpolarmeers. 

Die aktuellen Prozesse zur Ostantarktis und dem Weddellmeer scheitern aktuell am 

Widerstand von CHN und RUS. Der Angriffskrieg RUS auf die UKR hat die Situation 

nicht einfacher gemacht. Eine Ausweisung der geplanten Schutzgebiete kann nur im 

Konsens in der Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis 

(CCAMLR) getroffen werden. 

Der DEU-G7-Vorsitz wird dafür genutzt, um Schutz und naturverträgliche Nutzung 

der Ozeane miteinander in Einklang zu bringen. Dafür haben die G7-Umweltminis-

ter*innen den G7-Ocean-Deal verabschiedet. Darüber hinaus ist die Annahme durch 

die Staats- und Regierungschef*innen beim Gipfel in Elmau geplant. Der ganzheitli-

che Ansatz des Ocean Deal umreißt den benötigten Governance-Rahmen, zeigt aber 

auch auf, wo die G7 bereits jetzt und unmittelbar vorangehen können. 

 


